
Die internationale Beförderung von Gü-

tern ganz oder teilweise auf See wird 

künftig – geht es nach der uno-Gene-

ralversammlung – unter neuen Bestim-

mungen stattfinden. Mit dem „überein-

kommen der Vereinten nationen über 

Verträge über die internationale Beför-

derung von Gütern ganz oder teilweise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

auf See“, den so genannten „Rotter-

dam Regeln“, soll den modernen An-

forderungen und handelsbräuchen des 

Seegüterverkehrs Rechnung getragen 

werden. Bestehende Verträge wie die 

haager Regeln, die haag-Visby-Regeln 

als auch die hamburg Regeln, sollen 

damit abgelöst werden.  

 

Sowohl die europäische union (eu) als 

auch die Bundesrepublik Deutschland 

lehnen die neuregelung derzeitig ab 

und wollen eine eigene lösung präsen-

tieren. Gegen die Rotterdam Regeln 

wird insbesondere angeführt, dass die-

se zu komplex und umfangreich ausge-

staltet seien und die haftung einseitig 

zu lasten der Verfrachter und Fracht- 

führer regelten. 

RotteRDAM RuleS/MontReAleR üBeReInkoMMen

Montrealer übereinkommen mit 
neuen haftungsgrenzen  
Änderungen gibt es auch beim Montre-

aler übereinkommen (Mü). hier wurde 

Anfang 2010 die haftungsbegrenzung 

für Güter- und Verspätungsschäden  

von 17 Sonderziehungsrechten (SZR) 

auf 19 SZR je kilogramm angehoben 

(Artikel 22, Abs. 3 Mü). ein Sonder-

ziehungsrecht entspricht etwa 1,20 

(Stand 25.06.2010). 

 

 

 

 

trotz der erhöhung der SZR können 

nach Auffassung der Schunck GRoup 

und des Deutschen Spediteur- und lo- 

gistikverbands (DSlV) die bisherigen 

Air Waybill-Formulare weiter verwendet 

werden. Denn anders als das War-

schauer Abkommen verlangt das Mü 

keinen hinweis auf die haftungsgrenze 

im Frachtbrief. Vielmehr werden haf-

tung und Dokumentation voneinander 

getrennt. Damit berührt eine auf 17 

SZR/kg abgestellte Dokumentation 

nicht die tatsächliche haftung nach 

den zwingenden Vorschriften des Mü. 

 

unberührt von der Anhebung der haf-

tungsgrenze bleibt der über den SlVS-

plus® gewährte Versicherungsschutz. 

er bietet generell Deckung für die haf-

tung „nach Maßgabe des Montrealer 

übereinkommens“.  

Dennoch werden die Rotterdam Regeln 

nach ihrem Inkrafttreten auch für deut-

sche Spediteure von Relevanz sein. 

Denn ihr Anwendungsbereich erstreckt 

sich auf sämtliche Frachtverträge, bei 

denen jeweils der übernahme- und Ab-

lieferort sowie der lade- und löschha-

fen einer Seebeförderung in verschie-

 

 

 

 

denen Staaten liegen und mindestens 

einer dieser vier orte in einem Mitglieds- 

staat der Rotterdam Regeln liegt. 

Bei einem Von-haus-zu-haus-Frachtver-

trag über die Güterbeförderung von 

Deutschland über die niederlande und 

von dort per Fähre aus nach england 

würde also ein niederländisches Ge- 

richt – die Ratifizierung des überein-

kommens vorausgesetzt – die Rotter-

dam Regeln zur Anwendung bringen. 

unabhängig davon, ob die Bundes-

republik Deutschland die Rotterdam 

Regeln unterzeichnen wird oder nicht, 

wird es für kunden der Schunck 

GRoup keine Deckungsprobleme ge-

ben. Der SlVS-plus® gewährt nach 

dessen Inkrafttreten auch Versiche-

rungsschutz für die haftung gemäß 

den Rotterdam Regeln. 

neue reGeln für GüterVerKehr Via see und luft
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